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Termine!! 
 
Kundgebung Deutscher Bauerntag, Fahrgemeinschaften 
Anlässlich des Deutschen Bauerntages in Hannover am 30. Juni 2016 findet eine Kundgebung 
statt. 
Aus Nordhessen sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden. Interessenten melden sich bitte 
beim Kreisbauernverband. Wir werden dann die Teilnehmer miteinander in Verbindung bringen. 
Ein Fahrtkostenzuschuss wird gewährt. 
Ablaufplan: 
9.00 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer auf dem Vorplatz am Hauptbahnhof Hannover (Ernst-
August- Platz 1, 30159 Hannover) 
9.30 Uhr: Fußmarsch (3 Kilometer) vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt zum Kuppelsaal 
(Hannover Kongress Center HCC) 
11.00 Uhr: Kundgebung vor dem Kuppelsaal mit Ansprachen von DBV-Präsident Rukwied, 
Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt, Landvolk-Präsident Hilse und Junglandwirten. 
Die Verpflegung vor Ort und sanitäre Einrichtungen sind sichergestellt.  
Informationsmaterial kann bereitgestellt werden. Auf der Netzwerkplattform www.wir-
machen.info können Druckvorlagen für Transparente heruntergeladen werden. 
 
Veranstaltung „Strategien zur Bewältigung der Markt- und Preiskrise“ – Finanzierung in 
schwierigen Märkten“ vom 22. – 23. Juni 2016 in Friedrichsdorf, Veranstalter Hessische 
Landvolk-Hochschule 
Anmeldungen bei der Hessischen Landvolkhochschule/Taunustagungshotel, Friedrichsdorf, 
Telefon: 06172/7106-212, Fax: - 313, e-mail:hlh@agrinet.de, Programmablauf auf Anfrage bei 
unserer Geschäftsstelle,  Kosten 149,00 Euro inkl. Verpflegung und Übernachtung  (Mitglieder 
erhalten einen Zuschuss von 80,00 Euro) 

 
 
Glyphosat - zunächst keine Zulassungsverlängerung 
Trotz des Vorschlags der EU-Kommission zumindest eine Verlängerung um 18 Monate 
zuzulassen, haben die Enthaltung der vier großen EU-Staaten Italien, GB, Frankreich und 
Deutschland eine Verlängerung der Zulassung blockiert. Dies gilt, obwohl 20 EU-Staaten für die 
weitere Zulassung gestimmt haben. Die EU-Kommission prüft nun ein Berufungsverfahren.  

 
Wird dort erneut die qualifizierte Mehrheit verpasst, bringt die EU-Kommission ihren 
Vorschlag ohne Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten zur Geltung. Im Falle von Glyphosat 
betonte EU-Verbraucherkommissar Vytenis Andriukaitis wiederholt, er werde die 
Entscheidung nicht ohne die EU-Mitgliedstaaten treffen. Andriukaitis will das weitere 
Vorgehen in dieser Woche mit den anderen EU-Kommissaren besprechen. Ohne 
Beschluss über die Wiederzulassung läuft die Genehmigung des Wirkstoffs am 1. Juli aus. 

mailto:kbvkassel@freenet.de
http://www.wir-machen.info/
http://www.wir-machen.info/


 

 
 

Kreisbauernverband Kassel e.V.   34134 Kassel   Frankfurter Str. 295    Tel.: 0561/41411   Fax: 0561/471818 
Bankverb.:  Kasseler Sparkasse Kto-Nr. 130004374  BLZ  520 503 53   -  Kasseler Bank Kto-Nr.  318000   BLZ  520 900 00 

e-mail-Adresse: kbvkassel@freenet.de Homepage www.kbv-kassel.de 

 

2 
Dann endet die Erlaubnis für den Verkauf seitens der Industrie, es gelten aber noch 
Übergangsfristen für den Handel und den Einsatz in der Landwirtschaft. In 
Deutschland sieht das Pflanzenschutzgesetz 6 Monate Abverkaufsfrist und 18 
Monate Aufbrauchfrist vor.  
 
Entfernungspauschale bei Vermietung und Verpachtung 
Wenn ein Steuerpflichtiger Einkünfte aus der Vermietung z.B. von Wohnobjekten erzielt, 
sind Fahrten für die Verwaltung des Wohnobjektes zum Wohnobjekt steuerlich absetzbar. 
Auwendungen für gelegentliche Fahrten zu dem vermieteten Grundstück sind 
Werbungskosten, die in tatsächlicher Höhe oder mit 0,30 Euro je gefahrenem Kilometer 
geltend gemacht werden können, vgl. BFH Urteil vom 01.12.2015 IV R 18/15. 
 
Gestaltungsmöglichkeiten zum Wirtschaftsjahresende 30.06.2016 
Bei vielen Betrieben bestehen erhebliche Ertragseinbußen aufgrund der unzureichenden 
Erzeugerpreise, insbesondere bei Fleisch und Milch. Wegen des vom Kalenderjahr 
abweichenden Wirtschaftsjahres wird der Gewinn eines Wirtschaftsjahres auf zwei 
Kalenderjahre verteilt. Damit gibt es die Möglichkeit Gestaltungen auf betrieblicher Ebene 
vor Wirtschaftsjahresende vorzunehmen oder sie in das Wirtschaftsjahr 2016/2017 zu 
verschieben. Ziel sollte sein, ein gleichmäßiges Einkommen zu erreichen, um die 
Steuerprogression zu mildern. Daneben können auch Steuerstundungseffekte und unter 
Umständen auch die Sicherstellung von Liquidität erzielt werden.  
 
Wer bereits für das nächste Wirtschaftsjahr Investitionen plant, z.B. die Anschaffung eines 
neuen Schleppers, kann überlegen, diese Investition mit entsprechenden steuerlichen 
Gewinnauswirkungen vorzuziehen oder zu verschieben. Pauschalierende Landwirte 
können die zu zahlende Umsatzsteuer sofort als Betriebsausgabe abziehen. 
Gewinnmildernd wirkt auch die Abschreibung. Die lineare Abschreibung kann allerdings nur  
zeitanteilig, das heißt monatsgenau ab Anschaffung abgezogen werden. Eine weitere 
Möglichkeit ist auch eine Sonderabschreibung. Diese beträgt für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens 20 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten und kann im Jahr der 
Investition und den folgenden 4 Jahren abgezogen werden. Hier kann man eine 
Gewinnglättung über mehrerer Jahre anstreben. Dies gilt allerdings nur für Wirtschaftswerte 
bzw. Ersatzwirtschaftswerte von nicht mehr als 125.000,00 € bzw. bei Landwirten mit 
Einnahmeüberschussrechnung für einen Gewinn mit unter 100.000,00 €. 
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter können bis zu einem Wert von 410,00 € sofort abgezogen 
werden. 
 
 
 
 
 
Herzliche Güße 
Ihr Kreisbauernverband Kassel 
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